	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Firma:
	Betriebsanweisung
	Datum:
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	gemäß §14 GefStoffV 
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
Biogasanlagen, Stallungen, Güllegruben, Güllekanäle, Güllelagerstätten usw.
	Tätigkeit:

Aufrühren, Spülen, Pumpen, Umpumpen, Entnehmen, Reparatur- und Wartungsarbeiten, Aufenthalt in Güllearbeitsbereichen 
	Unterschrift:
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
	 

	 
	Gülle- und Biogas
	 

	 
	
	 

	
	Schwefelwasserstoff, Methan, Kohlendioxid, Ammoniak
	

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	▪ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Schwefelwasserstoff (H2S)!
▪ Erstickungsgefahr durch Kohlendioxid (CO2)!
▪ Explosionsgefahr durch Methan (CH4)!
▪ Gesundheitsgefahren durch Ammoniak (NH3)!
▪ Erstickungs- bzw. Vergiftungsgefahr in Güllegruben bzw. Güllebehältern!
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	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	Atemschutz:
Sicherung:


	Raumluftunabhängiger Atemschutz beim Betreten von Güllebehältern !
Nur mit Sicherungsleine und Sicherung durch 2 Personen einsteigen! 
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	Verhaltensregeln:
Beim Freisetzten von Güllegasen durch Rühren oder Bewegen von Gülle: 
▪ Stall bzw. Raum gut be- und entlüften (Fenster und Türen öffnen, Ventilatoren auf Höchstleistung 

  stellen, evtl. Zusatzventilator aufstellen)!
▪ Zündquellen vermeiden (kein Rauchen oder offnes Feuer, Gasstrahlgeräte ausschalten, keine 

  Schweiß- oder Schneidearbeiten durchführen, keine Lichtprobe)!
▪ Während Rühr- bzw. Spülvorgang Stall nicht betreten!
  Einsteigen in Gruben oder Behälter:

▪ Niemals ohne Schutzausrüstung (raumluftunabhängigem Atemschutz, Sicherungsseil, Sicherung 

  durch 2 Personen in Grube einsteigen)!

	
	

	 
	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
	Bergung Verletzter:

	▪ Nur mit raumluftunabhängigem Atemschutz Gebäude oder Gruben zur 
  Rettung Verletzter betreten! 
▪ Bei Einsteigen in Gruben mit Sicherungsseil von 2 Personen sichern lassen!

▪ Zum Retten von Tieren für ausreichend Frischluft sorgen!


	
	 

	 
	ERSTE HILFE – NOTRUF 112
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	Einatmen:

Ersthelfer:
	Frischluftzufuhr, wenn nötig Herz-Lungen Wiederbelebung! 

Sofort Arzt hinzuziehen!

Arzt auf mögliche Vergiftung durch Schwefelwasserstoff hinweisen!
……………………………………………………………………………………………
	
	 

	 
	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	▪ Gülle nur nach gesetzlichen Vorschriften ausbringen!

	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


